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Frage
Wann ist die Notenbekanntgabe bzw. Einsichtnahme in die benoteten Prüfungsleistungen/ Klausureinsicht?

Antwort

Der Tag der Notenbekanntgabe und der Tag zur Einsichtnahme in die benoteten Prüfungsleistungen bei den
PrüferInnen (Prüfungseinsicht) sind nach der Prüfungszeit. 

Die Termine werden bei Link 1 bekannt gegeben, unter "Notenbekanntgabe" und "Termin zur Einsichtnahme . . ." .

Alle Studierenden haben einen Rechtsanspruch auf die Einsichtnahme ihrer eigenen Prüfungsarbeiten.

Rechtsgrundlagen

Alle Studierenden haben einen Rechtsanspruch auf die Einsichtnahme ihrer Prüfungsarbeiten. Diesen Anspruch normiert §
19 Abs. 6 RaPO für Diplomstudiengänge, für Bachelor- und Masterstudiengänge ist er in Art. 33 Abs. 2 ASPO bzw. § 11
Abs. 2 APO geregelt. Das Recht auf Prüfungseinsicht ist Ausfluss des grundgesetzlich geschützten Rechts auf effektiven
Rechtsschutz und die Garantie des Rechtswegs aus Art. 19 Abs. 4 GG. Dementsprechend wird das Recht auf die
Einsichtnahme in das Verfahren betreffende Akten in Art. 29 BayVwVfG klargestellt.

 

Mittlerweile eröffnet das Thema Prüfungseinsicht auch den Anwendungsbereich des Datenschutzes: Im Dezember 2017
wurde vom EuGH geklärt, dass Informationen, die von einem Prüfling in einer berufsbezogenen Prüfung in seiner Antwort
bzw. als Antwort aufgezeichnet wurden, personenbezogene Daten im Sinne der Richtlinie 95/46 darstellen. Bemerkenswert
ist dabei, dass auch die Anmerkungen des Prüfers oder der Prüferin als auf den Prüfling bezogene Informationen und damit
als personenbezogene Daten (auch) des Prüflings angesehen werden. Diese Entscheidung gilt im Anwendungsbereich der
DSGVO weiter.

 

Umfang der Einsicht

Das Recht auf Einsichtnahme bezieht sich auf die eigene Prüfungsarbeit. Es findet kein Vergleich mit Prüfungsarbeiten
anderer Studierender statt. Nur soweit die Korrektur Bezug nimmt auf eine Musterlösung, muss auch in diese Einsicht
gewährt werden; andernfalls besteht im Rahmen der Prüfungseinsicht kein Anspruch auf die Einsicht in die Musterlösung.
Die Einsichtnahme muss in einer Weise gewährt werden, dass sich der/die Studierende unter nach Zeit, Ort und sonstigen
Umständen zumutbaren Bedingungen über den Inhalt der Prüfungsarbeit informieren kann. Der/die Studierende darf sich
bei der Einsichtnahme Notizen machen. Ein Fotografieren der Prüfungsarbeit oder die Herstellung einer Kopie in sonstiger
Weise sind hingegen nicht gestattet.

 

Kopien von Prüfungsarbeiten

Die Anfertigung von Ablichtungen schriftlicher Prüfungsarbeiten ist nur im Sachgebiet Prüfung und Praktikum möglich (§ 33
Abs. 3 ASPO, § 11 Abs. 3 APO). Die Kopien dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. Ausnahme ist die Weitergabe an
Bevollmächtigte (z.B. Rechtsanwälte) im Rahmen eines Verwaltungs- oder Klageverfahrens.

Die Aufgabenstellungen der Prüfungsarbeiten sind das geistige Eigentum des Prüfungserstellers oder der
Prüfungserstellerin und als solche urheberrechtlich geschützt. Eine Weitergabe von Kopien oder eine Veröffentlichung (z.B.
im Internet) stellen daher einen Verstoß gegen das Urheberrecht dar und können dementsprechend rechtlich verfolgt
werden.

 

Links
1. Hochschule München : Termine, Fristen und Vorlesungszeiten im aktuellen und im kommenden Semester
2. Fakultät 11 - Rund um Prüfungen

Für diese Antwort zuständige Abteilung
Fakultät 11 - Gesamtprüfungskoordination

Für diese Antwort zuständiger Kontakt
Jörg Reinhardt

https://fuabox.3wadmin.de/%7Blinkpdf%7D
https://fuabox.3wadmin.de/link.php?tid=670&zg=ST&link=https%253A%252F%252Fhm.edu%252Fstudium_1%252Fim_studium%252Fmein_studium%252Fverlauf%252Ftermine.de.html&lid=256
https://fuabox.3wadmin.de/%7Blinkpdf%7D
https://fuabox.3wadmin.de/link.php?tid=670&zg=ST&link=https%253A%252F%252Fsw.hm.edu%252Fstudierende%252Frund_um_pruefungen%252Findex.de.html&lid=1420
https://sw.hm.edu/kontakte_de/phonebook_detailseite_8771.de.html


Die verlinkten Dokumente wurden zuletzt am 29.04.2024 auf Änderungen geprüft.
Diese Antwort wurde zuletzt am 12.05.2022 von der Frageportalredaktion bearbeitet.
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